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Wahlbekanntmachung 
     Am 25. Mai 2014 

finden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 

und in Nordrhein-Westfalen 
die allgemeinen Kommunalwahlen 

statt. 
 

In der Stadt Emsdetten 
 
werden hiernach 
die Europawahl 
der Vertretung des Kreises (Kreistag) Steinfurt und 
der Vertretung der Stadt Emsdetten 
gemeinsam durchgeführt. 
 

1.  Die Wahlen dauern von 08.00 – 18.00 Uhr. 
 
2.  Die Stadt ist in 19 allgemeine Wahlbezirke für die Kommunalwahlen eingeteilt. 

Auf die Kreiswahlbezirke entfallen folgende Stadtwahlbezirke: 
Kreiswahlbezirk 11: Stimmbezirke 6, 17, 18, 19 
Kreiswahlbezirk 12: Stimmbezirke 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Kreiswahlbezirk 13: Stimmbezirke 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16. 

 
Bei der Europawahl wird die Wahl im Wahlbezirk 03, Wahllokal Stadtbibliothek, 
Kirchstr. 40, 48282 Emsdetten nach Altersgruppen und Geschlecht durchgeführt 
(repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier unbedingt 
gewahrt. 
 
Gleiches gilt bei den Kommunalwahlen für die Wahl zum Kreistag im 
Kreiswahlbezirk 12, Wahllokal Stadtbibliothek, Kirchstr. 40, 48282 Emsdetten. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind gekennzeichnet. Ein 
Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der 
allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Emsdetten, Rathaus, Raum 
111 zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 14.00 
Uhr im Rathaus, Raum 415, Am Markt 1, zusammen. 

 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 

in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl 
mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche Wahlen der 
Empfänger wahlberechtigt ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. 
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des 
Wahlraums jeweils einen amtlichen Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu 
denen sie wahlberechtigt sind. 

 
 
3.1 Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel verwendet. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll. 
 
Der Wähler hat für die Kreistagswahl sowie der Gemeinderatswahl jeweils eine 
Stimme 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
a) für den Kreistag 
b) für den Stadtrat 
 
gekennzeichnet werden. 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Kreistagswahl: roter Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck, 
b) für die Stadtratswahl: grüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck. 

 
3.2 Die Stimmzettel müssen von Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums 

gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht 
erkennbar sind. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Stören des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils 

eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von jeweils unterschiedlicher Farbe 
und werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils 
gesondert farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden. 

 
5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der 

Wahl in dem Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises 
  oder 
- durch Briefwahl 
teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die 
folgenden Unterlagen beschaffen: 

 
 

Europawahl: 
- einen amtlichen weißen Wahlschein 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
  und 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der 
Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 

 
5.2 Für die Kommunalwahlen wir ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen 

Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. Der Wahlschein für 
die Kommunalwahlen ist von gelber Farbe. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, 
können an den Wahlen 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 

und 
- durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die 
folgenden Unterlagen beschaffen: 

 
Kommunalwahlen in der kreisangehörigen Stadt: 
 
- einen amtlichen gelben Wahlschein, 
- einen amtlichen grünen Stimmzettel für die Stadtratswahl, 
- einen amtlichen roten Stimmzettel für die Kreistagswahl, 
- einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag und 
- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der 
Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
 

5.2 Die gelben und roten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in 
den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den unterschriebenen 
Wahlscheinen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene 
Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen übersenden, dass 
sie dort 
hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
und hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16.00 
Uhr 
eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht 
berücksichtigt. Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen 
genannten Stelle abgegeben werden. 

 
6.1 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 

ausüben. Das gilt bei der Europawahl auch für Wahlberechtigte, die zugleich in 
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
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6.2 Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
Strafgesetzbuch). Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit einem Abstand von 
weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach 
der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der 
Wahlzeit um 18.00 Uhr unzulässig. 

 
 
Emsdetten, 14.05.2014     Stadt Emsdetten 
        Der Wahlleiter 
 
 
        gez. Georg Moenikes 
 
 
        (Georg Moenikes) 
        Bürgermeister 
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B e k a nn tm a chu n g  
 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emsdetten  
im Bereich des Bebauungsplanes 
 Nr. 17 C V "Industriegebiet Süd" 

 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB  
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Einleitung des Verfahrens zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Emsdetten im Bereich des Bebauungsplans Nr. 17 C V "Industriegebiet Süd" wird gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB wird beschlossen. 

 
Der Geltungsbereich dieser 10. Flächennutzungsplanänderung liegt im Süden von Emsdet-
ten, zwischen der Reckenfelder Straße (K 53) und der Gustav-Wayss-Straße, direkt nördlich 
angrenzend an das bestehende Industriegebiet Süd mit dem Handwerker- und Gewerbepark 
an der Gutenbergstraße. Die Entfernung des Plangebietes zur Innenstadt beträgt ca. 3 km. 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist in dem folgenden Übersichtsplan 
durch eine breite, gerissene Linie und einer Schraffur dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 

 

 

Mit der 10. Fl ächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Vorau s-
setzungen für neue gewerbliche und industrielle Bauflächen sowie eine weitere für 
das Industriegebiet Süd erforderliche Erschließungsstraße geschaffen werden.  
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Gemäß § 2 Abs.1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl I S. 1548) in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung 
der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 wird hiermit der Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt 
gemacht.  

Für die  Flächennutzungsplanänderung wird ein Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 BauGB er-
stellt. 

Gemäß § 3 (1) BauGB liegt der Vorentwurf der 10. Flächennutzungsplanänderung mit der 
Begründung in der Zeit vom  

27. Mai bis 30. Juni 2014 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Für den Bereich bzw. Teilbereiche dieser Flächennutzungsplanänderung liegen derzeit fol-
gende Gutachten vor: 
 

- Geotechnischer Bericht 071113-EMS-17CV, Hydrogeologische Untersuchun-
gen – Prüfung der Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser - Bo-
denuntersuchungen der conTerra geotechnische Gesellschaft mbH vom 
03. Februar 2014 

- Geruchsimmissionsprognose Nr. 04065111 – Geruchsimmissionen durch 
landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen auf die Flächen der Bebauungspläne 
Nr. 17 C II und Nr. 17 C V in 48282 Emsdetten der uppenkampundpartner 
GmbH vom 29.11.2011 

- Landschaftsökologisches Gutachten und Spezielle Artenschutzrechtliche Prü-
fung (SAP) zum B-Plan Nr. 17 C III "Industriegebiet Süd" (Neuaufstellung und 
zur 2. Änderung des B-Plans Nr. 17 C III (Industriegebiets Süd) des Büros Bi-
oconsult vom Juli 2010 

- Verkehrsgutachten für den Bereich des Bebauungsplans 17 C II „Industriege-
biet Süd / Gustav-Wayss-Straße“ in Emsdetten des Planungsbüros Hahm aus 
Februar 2012 

 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 31.08.2013 (BGBl. I S. 3533) ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 

 

Emsdetten, den 13.05.2014 
 
 
 
gez. Georg Moenikes  
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 27 
„Habichtshöhe" 

5. Änderung und 1. Ergänzung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 27 "Habichtshöhe", 5. Änderung und 1. Ergän-

zung wird gemäß § 2 (1)  BauGB beschlossen. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB wird beschlossen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Eigentümer der gewerblichen Erweiterungsflä-
chen einen städtebaulichen Vertrag gem. § 11 Abs.1 BauGB zur Übernahme von Pla-
nungskosten abzuschließen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am westlichen Rand des Stadtgebietes. Die 
Entfernung zum Zentrum des Stadtgebietes beträgt ungefähr 1,3 km Luftlinie. Im Norden 
wird der Bereich von der Taubenstraße und im Westen von der Habichtshöhe begrenzt. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungs- und Erweiterungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- 
schraffierte Fläche gekennzeichnet während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 
eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 
2013 (BGBI I S. 1548) in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 
02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 wird hiermit der Aufstellungs-
beschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
Für den Bebauungsplan wird ein Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 BauGB erstellt. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  
 

27. Mai 2014 bis 30. Juni 2014 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 31.08.2013 (BGBl. I S. 3533) ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 
 
 

Emsdetten, den 13.05.2014 
 
 
 
gez. Georg Moenikes  
Bürgermeister 

Mit der 5. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Habichtshö-
he“ sollen die Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich planungsrechtlich gesi-
chert bzw. an die aktuellen Verhältnisse angepasst werden. Zudem sollen durch 
Erweiterung der überbaubaren Flächen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für Betriebserweiterungen vorhandener Betriebe sowie für die Neuansiedlung von 
neuen Betrieben geschaffen werden.  
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